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Amtliche Bekanntmachungen

Schwimmbad geschlossen!
Das Schwimmbad ist in den Fasnetsferien bis einschließlich 
Sonntag, 18. Februar 2024, geschlossen.

Wir bitten um Beachtung!

Heuberghalle für den Sportbetrieb geschlossen:

Wir bitten um Beachtung!

Die Halle bleibt an folgenden Tagen für den Sportbetrieb ge-
schlossen:

•	 wegen Reparaturarbeiten am Boden aktuell bis  
einschließlich Freitag, 16.02.2024

•	 aufgrund des Flohmarkts „Rund ums Kind“ am Samstag, 
24.02.2024

Wilder Müll im Recyclinghof abgeladen

Wer kann Hinweise geben?
Am vergangenen Wochenende in der Nacht von Freitag auf 
Samstag wurde im Recyclinghof wilder Müll/Restmüll abgela-
den. Jemand hat sich Zutritt verschafft und mehrere Container 
mit Restmüll befüllt. Vom Landratsamt wurde die Gemeindever-
waltung darum gebeten, den Müll aus den Containern zu entfer-
nen und diesen nach Ringgenbach zu fahren.

Die Bauhofmitarbeiter haben durchaus anderes zu tun.
Wer ist so dreist und steigt unbefugt über den Zaun des Recyc-
linghofs, um dort Müll abzuladen?
Hat vielleicht jemand etwas beobachtet? Hinweise an Frau Bür-
germeisterin Beck erbeten.
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Wer hat einen Staubsauger abzugeben?
Für unsere Flüchtlinge suchen wir einen Staubsauger.
Wer einen abgeben kann, möchte sich bitte im Rathaus  
Zimmer 1 oder unter der Tel.-Nr.: 07579/9212-0 melden.
Vielen Dank.

Widerspruchsrechte gegen die Weitergabe  
und Veröffentlichung von Meldedaten
1. �Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Partei-

en, Wählergruppen u. a. bei Wahlen und Abstimmungen

Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) in der seit 1. No-
vember 2015 geltenden Fassung darf die Meldebehörde Parteien, 
Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im 
Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher 
und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung 
vorangehenden Monaten sogenannte Gruppenauskünfte aus 
dem Melderegister erteilen. Die Auswahl ist an das Lebensalter 
der betroffenen Wahlberechtigten gebunden. Die Auskunft um-
fasst den Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige 
Anschriften sowie, sofern die Person verstorben ist, diese Tatsa-
che. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht 
mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten übermit-
telt werden, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder 
Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen Monat 
nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten. 
Die Wahlberechtigten haben das Recht, der Datenübermittlung 
zu widersprechen.

Der Widerspruch kann beim Bürgermeisteramt Schwenningen, 
Alte Pfarrstraße 9, 72477 Schwenningen (Bürgerbüro, Zimmer 1) 
eingelegt werden.
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt.

Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

2. �Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine 
öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft

Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Bundesmeldegesetz 
(BMG), § 6 des baden-württembergischen Ausführungsgesetzes 
zum Bundesmeldegesetz und § 18 Meldeverordnung aufgeführ-
ten Daten der Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religions-
gesellschaft an die betreffenden Religionsgesellschaften. Die 
Datenübermittlung umfasst auch die Familienangehörigen (Ehe-
gatten, minderjährige Kinder und die Eltern von minderjährigen 
Kindern), die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft angehören.

Die Datenübermittlung umfasst zum Beispiel Angaben zu Vor- 
und Familiennamen, früheren Namen, Geburtsdatum und Ge-
burtsort, Geschlecht oder derzeitigen Anschriften. Die Familien-
angehörigen haben gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 BMG das Recht, 
der Datenübermittlung zu widersprechen. Der Widerspruch ge-
gen die Datenübermittlung verhindert nicht die Übermittlung 
von Daten, die für Zwecke des Steuererhebungsrechts benötigt 
werden. Diese Zweckbindung wird der öffentlich-rechtlichen Ge-
sellschaft als Datenempfänger bei der Übermittlung mitgeteilt.

Der Widerspruch kann beim Bürgermeisteramt Schwenningen, 
Alte Pfarrstraße 9, 72477 Schwenningen (Bürgerbüro, Zimmer 1) 
eingelegt werden.
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt.

Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

3. �Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das 
Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr

Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und Män-
ner, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, verpflichten, 
freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür tauglich sind. 
Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial über-
mitteln die Meldebehörden dem Bundesamt für das Personal-
management der Bundeswehr aufgrund § 58c Absatz 1 Satz 1 
des Soldatengesetzes jährlich bis zum 31. März folgende Daten 

zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächs-
ten Jahr volljährig werden: Familiennamen, Vornamen und die 
gegenwärtige Anschrift. Die betroffenen Personen, deren Daten 
übermittelt werden, haben das Recht, der Datenübermittlung zu 
widersprechen.

Der Widerspruch kann beim Bürgermeisteramt Schwenningen, 
Alte Pfarrstraße 9, 72477 Schwenningen (Bürgerbüro, Zimmer 1) 
eingelegt werden.
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt.

Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

4. �Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus 
Anlass von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, 
Presse oder Rundfunk und gegen die Datenübermittlung 
an das Staatsministerium Baden-Württemberg

Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus 
dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von Einwoh-
nern, darf die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 Bundesmelde-
gesetz (BMG) Auskunft erteilen über Familiennamen, Vornamen, 
Doktorgrad, Anschrift sowie Datum und Art des Jubiläums.
Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Ge-
burtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; 
Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum. Die 
Meldebehörde übermittelt darüber hinaus gemäß § 12 der Mel-
deverordnung Baden-Württemberg dem Staatsministerium zur 
Ehrung von Alters- und Ehejubilaren durch den Ministerpräsiden-
ten Daten der Jubilarinnen und Jubilare aus dem Melderegister. 
Davon umfasst sind zum Beispiel der Familienname, Vornamen, 
Doktorgrad, Geschlecht, die Anschrift sowie das Datum und die 
Art des Jubiläums. Die betroffenen Personen, deren Daten über-
mittelt werden, haben das Recht, der Datenübermittlung zu wi-
dersprechen.

Der Widerspruch kann beim Bürgermeisteramt Schwenningen, 
Alte Pfarrstraße 9, 72477 Schwenningen (Bürgerbüro, Zimmer 1) 
eingelegt werden.
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt.

Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

5. �Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an  
Adressbuchverlage

Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 Bundesmeldege-
setz (BMG) Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen über den Famili-
ennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften. Die 
übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adress-
büchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet wer-
den. Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, 
haben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen.

Der Widerspruch kann beim Bürgermeisteramt Schwenningen, 
Alte Pfarrstraße 9, 72477 Schwenningen (Bürgerbüro, Zimmer 1) 
eingelegt werden.
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt.

Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

Ein Widerspruch zu den unter den Ziffern 1. – 5. genannten 
Übermittlungen ist nicht erforderlich, wenn bereits früher 
eine solche Erklärung abgegeben worden ist!

Gebrauchtwarenbörse

Zu verschenken!
Folgender Gegenstand ist an Selbstabholer zu verschenken:

•	 Fernseher Philips FlatTV, ca. 80 x 60 cm, für SAT-Schüssel, 
nicht internetfähig

Telefonnummer: 07579/9336840

Interessenten setzen sich bitte mit der angegebenen Telefon-
nummer in Verbindung.
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Ende amtlicher Teil

Andere Behörden

Agentur für Arbeit
Durchstarten mit Sinn
Vortrag und Informationen zu Freiwilligendiensten
Im Rahmen der berufskundlichen Reihe „BiZ-special“ der Agen-
tur für Arbeit in Balingen, Stingstraße 17, geht es am 22. Februar 
2024 um Freiwilligendienste. Christian Henze vom Internationa-
len Bund (IB) informiert ab 15:30 Uhr im Berufsinformationszen-
trum über das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ), das Freiwillige Öko-
logische Jahr (FÖJ) und den Bundesfreiwilligendienst (BFD). Er 
erklärt, welche Einsatzstellen es gibt, was ein Freiwilligendienst 
bringt und wie man diesen beruflich verwenden kann.

Freiwilligendienste werden gerne genutzt, um die Zeit zwischen 
Schulabschluss und Ausbildungs- oder Studienbeginn sinnvoll 
zu überbrücken. Sie stehen allen offen, die die Vollzeitschul-
pflicht erfüllt haben. An einem FSJ oder FÖJ können Jugendliche 
bis zum Alter von 26 Jahren teilnehmen, beim BFD gibt es auch 
Angebote über dieser Altersgrenze.

Im FSJ kann man herausfinden, ob sich das soziale Arbeitsfeld als 
künftiger Beruf eignet. Die Teilnehmenden erleben hautnah alle 
Facetten der sozialen Arbeit und können dabei ihre Persönlich-
keit weiterentwickeln. Einsatzmöglichkeiten gibt es im Umwelt-
bereich, in sozialen Einrichtungen, im kulturellen Bereich, bei ei-
nem Sportverein oder in der Denkmalpflege.

Ein FÖJ dauert in der Regel 12 Monate und beginnt zum 01. Sep-
tember. Der Einsatz erfolgt u.a. in den verschiedensten Gebie-
ten der Landschaftspflege, des Naturschutzes, in Umweltbüros, 
in Einrichtungen der Umweltbildung und -erziehung sowie auf 
Bauernhöfen.

Der BFD bietet im sozialen, ökologischen oder kulturellen Bereich, 
im Sport, in der Integration oder im Zivil- und Katastrophenschutz 
Möglichkeiten, sich für das Allgemeinwohl zu engagieren. Jünge-
ren gibt es die Chance, persönliche und soziale Kompetenzen zu 
vertiefen, Ältere können die eigene Lebens- und Berufserfahrung 
einbringen.

Regierungspräsidium Tübingen
B 463, Albstadt-Laufen Ersatzneubau der Eyachbrücke
Baumfällarbeiten für die Behelfsumfahrung von 
Mittwoch, 14. bis Freitag, 16. Februar 2024

Das Regierungspräsidium Tübingen plant, ab Mitte 2024 gebün-
delt mehrere Erhaltungsmaßnahmen auf der B 463 zwischen 
Balingen-Dürrwangen und Albstadt-Lautlingen durchzuführen. 
Ein Teil dieser Erhaltungsmaßnahmen ist der Ersatzneubau der 
Eyachbrücke bei Albstadt-Laufen. Für den Bau des Bauwerks wird 
eine Behelfsumfahrung mit einer Behelfsbrücke südlich der be-
stehenden Eyachbrücke der B 463 hergestellt. Im Vorfeld der ei-
gentlichen Arbeiten müssen in diesem Bereich die vorhandenen 
Bäume gefällt werden.

Während der Arbeiten ist der Abschnitt der B 463 zwischen 
Balingen-Dürrwangen und Albstadt-Laufen seit Mittwoch,  
14. Februar 2024, 8:30 Uhr, bis voraussichtlich Freitag,  
16. Februar 2024, 12:00 Uhr, voll gesperrt. Die Terminierung in 
der Faschingsferienwoche wurde bewusst gewählt, um die Ein-
schränkungen für die Verkehrsteilnehmenden zu minimieren.

Umleitungsführung:
Die Umleitung in Fahrtrichtung Sigmaringen wird ab Balingen-
Dürrwangen über Balingen-Stockenhausen, Balingen-Zillhausen, 
Albstadt-Pfeffingen und Albstadt-Margrethausen nach Albstadt-
Lautlingen geführt. Die Umleitung in Fahrtrichtung Balingen ver-
läuft in die entgegengesetzte Richtung.

 
Infos vom Landratsamt Sigmaringen

Abfallbehälter werden ab 6 Uhr geleert
Die Kreisabfallwirtschaft des Landkreises Sigmaringen weist da-
rauf hin, dass für die Leerung von Abfallbehältern seit 1. Januar 
2024 in einigen Abfuhrbezirken ein neuer Entsorgungsdienst-
leister zuständig ist. Zudem ist mit der Biomüllabfuhr eine neue 
Müllfraktion im Entsorgungskalender hinzugekommen. Vor die-
sem Hintergrund werden die Bürgerinnen und Bürger gebeten, 
die jeweiligen Mülltonnen am Tag der Leerung bereits um 6 Uhr 
am Straßenrand bereitzustellen. Zu diesem Zeitpunkt beginnt 
der zuständige Dienstleister auch mit der Entsorgung der Abfälle. 
Frühere Informationen über Abholzeiten sind damit gegebenen-
falls nicht mehr aktuell.

Landrätin lädt zur Bürgersprechstunde ein
Landrätin Stefanie Bürkle lädt alle Bürgerinnen und Bürger des 
Landkreises Sigmaringen dazu ein, mit ihr ins Gespräch zu kom-
men. Die nächste Möglichkeit dazu besteht bei einer Bürger-
sprechstunde am Dienstag, 5. März 2024, ab 18 Uhr. Die Leite-
rin der Kreisverwaltung steht zur Besprechung von Anliegen zur 
Verfügung und nimmt Wünsche und Anregungen entgegen.

Das Gespräch findet im Landratsamt, Leopoldstraße 4 in Sigma-
ringen, statt.

Anmeldungen nimmt das Sekretariat der Landrätin bis Montag, 
26. Februar, unter der Telefonnummer 07571/102-1011 entge-
gen.

 
WIS

Seminar gibt Tipps zum Schutz vor Hackern
„WISkompakt“ beschäftigt sich im Rahmen des nächsten Online-
seminars am Mittwoch, dem 28.02.2024 um 19 Uhr mit dem 
Thema „IT-Security – Wie schütze ich mich vor Hackerangrif-
fen?“. Das Seminar findet als ZOOM-Videokonferenz statt, die 
Teilnahme ist kostenlos.

Immer wieder hören wir im geschäftlichen, aber auch im privaten 
Umfeld, von Hackerangriffen auf Netzwerke, Social-Media-Kanä-
le, Webseiten oder andere digitale Bereiche. Wer schon einmal in 
der Situation war, kennt die vielen Probleme, die mit einem sol-
chen Angriff einhergehen. Aber wie kann ich mich vor solchen 
Angriffen schützen? Wichtig ist, ein Bewusstsein für Cybercrime 
und IT-Sicherheit zu erlangen. Hierfür wird sich Torsten Seeberg 
von der „Zentralen Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) für Wirt-
schaftsunternehmen und Behörden“ Zeit nehmen und innerhalb 
eines einstündigen Vortrags Tücken und Schutzmechanismen im 
Bereich der Cyberkriminalität erläutern.

Die Anmeldung zu diesem Onlineseminar ist bis 27.02.2024 über 
die Website der WIS unter „Events“ möglich.

Für alle weiteren Fragen steht Ihnen Frau Joana Pohl unter Tele-
fon 07571/72890-0 oder E-Mail pohl@wis-sigmaringen.de gerne 
zur Verfügung.

Alles auf einen Blick 
Foto: undefined/iStock/Getty Images Plus
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Finanzamt

Schnuppertag beim Finanzamt Sigmaringen
In den Osterferien, am 03.04.2024 können sich Schülerinnen 
und Schüler über die Arbeit in der Finanzverwaltung informieren. 
Das Ausbildungsteam stellt gemeinsam mit Auszubildenden und 
Studierenden die zweijährige duale Ausbildung zur Finanzwirtin 
oder zum Finanzwirt und das duale Studium zum Bachelor of 
Laws vor. Dabei werden Einblicke in die verschiedenen Arbeitsbe-
reiche und die attraktiven Tätigkeitsfelder im Finanzamt gewährt.

Anmeldung mit Name und Adresse unter 
Ausbildung-85@finanzamt.bwl.de oder telefonisch unter
07571/101-273 oder -332. Allgemeine Informationen zur Ausbil-
dung und zum dualen Studium finden sich auch unter 
www.steuer-kann-ich-auch.de.

Nichtamtliche Mitteilungen

Tierärztlicher Notdienst  
am Sonntag, 18.02.2024

Für alle Tiere:
Tierarztpraxis 
Dr. Busch

Bittelschießerstr. 7
72488 Sigmaringen

Tel.: 07571/13654

Für Kleintiere und Pferde:
Tierärztliche Praxis 
Steinwandel

Kantstr. 100
72458 Albstadt

Tel.: 07431/590600

 
Bundeswehr Schießwarnung

Schießwarnung Nr. 08/2024
Auf dem Truppenübungsplatz Heuberg (einschließlich Außenge-
lände) findet zu folgenden Zeiten Schießen statt:
Datum Zeit (von - bis) *) Art Spr
Montag, 19.02.2024 06:45 Uhr - 16:15 Uhr Sprengen
Dienstag, 20.02.2024 06:45 Uhr - 16:15 Uhr Sprengen
Mittwoch, 21.02.2024 06:45 Uhr - 22:30 Uhr Sprengen
Donnerstag, 22.02.2024 06:45 Uhr - 16:15 Uhr
Freitag, 23.02.2024 Kein Schießen
Samstag, 24.02.2024 Kein Schießen
Sonntag, 25.02.2024 Kein Schießen

*) die angegebenen Zeiten sind Ortszeiten

An den Tagen, die in der äußeren rechten Spalte mit „Spr“ ge-
kennzeichnet sind, findet Sprengen auf dem Truppenübungs-
platz statt!

„VORSICHT BLINDGÄNGER“
Das Betreten und Befahren des Truppenübungsplatzes ist 
lebensgefährlich und daher verboten (auch mit Fahrrädern 
und sonstigem Sportgerät)!

Übungen mit Kampffahrzeugen, Straßenverschmutzungen, un-
beleuchtete und getarnte Fahrzeuge sind eine ständige Gefahr 
auf dem Truppenübungsplatz Heuberg. Es ist jederzeit mit Voll-
sperrung der Ringstraße und mit Kontrollen durch die Truppen-
übungsplatzkommandantur Heuberg und das Feldjägerdienst-
kommando (Militärpolizei) zu rechnen!

Im Rahmen ihres dienstlichen Auftrages haben die Truppen-
übungsplatzkommandantur Heuberg und das Feldjägerdienst-

kommando (Militärpolizei) dort gegenüber Zivilpersonen das 
Recht zur Personenüberprüfung und zur Kontrolle der „Berechti-
gung zum Befahren der Ringstraße“. Zuwiderhandlungen gegen 
das Betretungsverbot erfüllen den Tatbestand des § 114 Ord-
nungswidrigkeitengesetz und werden unverzüglich zur Anzeige 
gebracht. Darüber hinaus können sie als Hausfriedensbruch eine 
Strafanzeige nach sich ziehen.

Stellenbörse Schwenningen
Stetten a. k. M. 
· Beuron · Irndorf · Bärenthal

Die Gemeinde Stetten am kalten Markt  
sucht zum nächstmöglichen Termin eine/n

Mitarbeiter/in für die Finanzverwaltung (w/m/d)

Es handelt sich um ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in Voll-
zeit.

Unsere Wünsche an Sie:
•	 Teamfähigkeit, freundlicher Umgang mit Bürgern und Kol-

legen
•	 Selbstständiges, sorgfältiges und eigenverantwortliches 

Arbeiten
•	 Abgeschlossene Ausbildung in der öffentlichen Verwal-

tung oder einer kaufmännischen Ausbildung mit Schwer-
punkt Finanzen

•	 Erfahrung im kommunalen Finanzwesen
•	 Sicherer Umgang mit den MS-Office-Standardprogram-

men

Ihre Aufgaben sind u. a.:
•	 Buchhaltung laufender Einnahmen
•	 Anlagenbuchhaltung
•	 Veranlagung von Steuern
•	 Umsatzsteuervoranmeldungen
•	 Unterstützung der Kämmerei z. B. bei der Erstellung des 

Jahresabschlusses

Eine Änderung der Aufgabenzuteilung bleibt vorbehalten.

Wir bieten Ihnen:
•	 Ein vielseitiges, verantwortungsvolles und interessantes 

Aufgabengebiet
•	 Die Zusammenarbeit in einem freundlichen und engagier-

ten Team
•	 Fort- und Weiterbildungen

Anstellung und Entlohnung (EG 8) richten sich nach den Be-
stimmungen des TVöD.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über Ihre 
Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis zum 23.02.2024 
an die Gemeindeverwaltung Stetten am kalten Markt, Haupt- 
und Personalamt, Schlosshof 1, 72510 Stetten am kalten Markt, 
gerne auch per E-Mail an greveler@stetten-akm.de.

Zugesandte Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückge-
schickt.

Für weitere Fragen zur Stelle kontaktieren Sie bitte die Leiterin 
der Kämmerei, Frau Geraldine Emser (Tel. 07573 /951520). 

Für Informationen zu Fragen des Personalrechts steht Ihnen 
der Leiter des Haupt- und Personalamtes, Herr Peter Greveler 
(Tel. 07573 /951510) gerne zur Verfügung.

Gemeindeverwaltung Stetten am kalten Markt
- Haupt- und Personalamt-
Schlosshof 1
72510 Stetten am kalten Markt
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Nachrichten der Schulen

Gymnasium Meßstetten

Einladung zum Schnuppertag
Um allen Eltern mit ihren Kindern aus den 4. Grundschulklassen 
die Möglichkeit zu geben, sich über den direkten Bildungsweg 
zum Abitur zu informieren, öffnen wir am Mittwoch, 21. Februar 
2024, ab 15:30 Uhr unsere Türen. Wir laden Sie ein, uns in Meß-
stetten zu besuchen und uns kennenzulernen.

Im Anschluss an die Begrüßung im Universalraum können Sie bis 
ca. 17:30 Uhr die Besonderheiten unseres Gymnasiums kennen-
lernen und sich vor Ort einen Eindruck über die mögliche nächs-
te Schule Ihres Kindes verschaffen. In einzelnen Fachräumen gibt 
es dazu Experimentier- und Mitmachangebote von Schülern für 
Schüler, unter anderem aus den Bereichen Fremdsprachen, Me-
dienbildung, Mathematik, Musik und aus den naturwissenschaft-
lichen Fächern.

Wenn Sie darüber hinaus noch gezielte Fragen haben, gibt es Ge-
legenheit, mit einzelnen Kolleginnen und Kollegen oder mit der 
Schulleitung ins Gespräch zu kommen.

N. Kantimm, Schulleiter

Kirchliche Nachrichten

 
Seelsorgeeinheit Heuberg St. Barbara

Gottesdienstordnung 17.02. - 25.02.2024

Samstag, 17.02.2024
Frohnstetten		 18:30 Uhr 		 Eucharistiefeier

Sonntag, 18.02.2024	�  erster Fastensonntag
L1: Gen 9,8-15	� L2: 1 Petr 3,18-22
Heinstetten		  09:00 Uhr 		� Eucharistiefeier mit Patrozinium, 

mitgestaltet durch den 
									         Kirchenchor
Hartheim			  10:00 Uhr 		 Wort-Gottes-Feier
Storzingen		  10:30 Uhr 		 Eucharistiefeier

Mittwoch, 21.02.2024
Schwenningen	 07:00 Uhr 		� Frühsicht in der Fastenzeit – 

bitte beachten Sie untenstehen-
den Artikel

Glashütte			  08:00 Uhr 		 Eucharistiefeier

Samstag, 24.02.2024
Zählung der Gottesdienstteilnehmer
Heinstetten		  17:00 Uhr 		 Taufe
Heinstetten		  18:30 Uhr 		� Eucharistiefeier zum Gedenken 

an die verstorbenen Mitglieder 
der Frauengemeinschaft

Sonntag, 25.02.2024	�  zweiter Fastensonntag
Zählung der Gottesdienstteilnehmer
L1: Gen 22,1-2.9a10-13.15-18	�  L2: Röm 8,31b-34
Schwenningen	 10:00 Uhr 		 Wort-Gottes-Feier
Frohnstetten		 10:00 Uhr 		 Wort-Gottes-Feier
Stetten a.k.M.	 10:30 Uhr 		 Eucharistiefeier

Gebetskreise:
Kirche Schwenningen:
Rosenkranzgebet Montag – Freitag um 13:30 Uhr
Gebetskreis jeden 2. Mittwoch um 14:30 Uhr im Jugendheim Don 
Bosco

Kirche Heinstetten:
Rosenkranzgebet Montag bis Samstag um 18:00 Uhr
Gebetskreis jeden Mittwoch um 15:00 Uhr in der Pfarrscheuer
Jeden Sonntag um 18:30 Uhr Andacht in der Pfarrkirche

Kirche Hartheim:
Rosenkranzgebet jeden Mittwoch um 14:00 Uhr

KONTAKTE:
Ihre Ansprechpartner in der Seelsorgeeinheit:
Homepage: www.se-heuberg.de
Pfarrer Markus Manter,
07573/2215, markus.manter@se-heuberg.de
Diakon Paul Gasser,
07573/2215, paul.gasser@se-heuberg.de
In dringenden seelsorgerischen Notfällen können Sie sich bei un-
serem Diakon Paul Gasser unter privater 0173/9860199 melden.
Diakon Michael Adelbert,
07573/2215, michael.adelbert@se-heuberg.de
In dringenden seelsorgerischen Notfällen können Sie sich bei 
unserem Diakon Michael Adelbert unter privater Tel. 07573/5591 
melden.

Unsere Öffnungszeiten im Pfarramt in Stetten a.k.M.
Montag,		  09:00 Uhr – 12:00 Uhr
Mittwoch,	 14:00 Uhr – 17:00 Uhr
Donnerstag,	 09:00 Uhr – 12:00 Uhr
Tel.: 07573/2215
Pfarrsekretärinnen: Marion Tuerk und Sandrina Becker
Kath. Pfarramt, Pfarrgasse 1, 72510 Stetten a.k.M.
E-Mail: stetten@se-heuberg.de

Informationen und Veranstaltungen:

Wir bitten um Beachtung:
Mitteilungen für die kirchlichen Nachrichten müssen bei uns im 
Pfarrbüro bis spätestens Donnerstag 10:00 Uhr eingegangen 
sein. Später eingegangene Mitteilungen können nicht mehr be-
rücksichtigt werden oder werden im darauffolgenden Amtsblatt 
veröffentlicht. Wir bitten um Ihr Verständnis. Vielen Dank.

Frühschicht in der Fastenzeit
Herzliche Einladung an alle, die die Fastenzeit mit einem Impuls 
am Morgen beginnen wollen.

Wir treffen uns immer am Mittwoch, morgens um 7 Uhr in der 
Kirche St. Kolumban in Schwenningen, um gestärkt in diesen 
neuen Tag in dieser besonderen Zeit zu gehen.

Termine: 21.02., 28.02., 06.03., 13.03., 20.03. und 27.03.2024

Taufe
Der nächste Tauftermin in unserer Seelsorgeeinheit ist am 
Samstag, 16.03.2024 um 17:00 Uhr in der Pfarrkirche St. Sil-
vester in Frohnstetten.

Das Taufgespräch findet am Montag, 04. März 2024 um 17:00 Uhr 
im Pfarrhaus in Stetten a.k.M. statt.

Bitte melden Sie Ihr Kind vor dem Taufgespräch telefonisch im 
Pfarrbüro an.
Vielen Dank.

Gute Besserung
Die Hefte „Gute Besserung“ für den Monat Februar, können wäh-
rend den Öffnungszeiten im Zwischengang vom Pfarramt in Stet-
ten a.k.M. abgeholt werden.
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Evangelische Kirchengemeinde
Stetten a. k. M.

 

Gottesdienste/Veranstaltungen:

Sonntag, 18. Februar 2024	�  (Invokavit)
10:00 Uhr		 Gottesdienst
				    (mit Pfr. Samuel Schelle)
				    Evang. Gemeindehaus, Stetten
10:00 Uhr		 Ökum. Kindergottesdienst
				    Evang. Gemeindehaus, Stetten
				    „Fastenzeit – 40 Tage für Gott“

Montag, 19. Februar 2024
15:00 Uhr		 Eltern-Kind-Gruppe
				    Evang. Gemeindehaus, Stetten

Mittwoch, 21. Februar 2024
9:30 Uhr		  Treffen der Krabbelgruppe
				    Evang. Gemeindehaus, Stetten

Freitag, 23. Februar 2024
18:00 Uhr		 Abfahrt an der evang. Kirche zum
19:00 Uhr		 Jugendgottesdienst Abendmahl
				    Evang. Gemeindehaus, Pfullendorf

Sonntag, 25. Februar 2024	�  (Reminiscere)
10:00 Uhr		 Gottesdienst mit Abendmahl
				    (mit Präd. Elfriede Müller)
				    Evang. Gemeindehaus, Stetten

Sprechzeiten Pfarrbüro:
Dienstagvormittag 		  von	 08:30 Uhr - 11:30 Uhr
Donnerstagnachmittag 	 von 	 14:30 Uhr - 17:30 Uhr
Pfarramtssekretärin: Regina Gratius
Pfarrbüro: Guldenbergstr. 1, 72510 Stetten a.k.M.
Telefon: 07573/5304, E-Mail: stetten@kbz.ekiba.de

Sprechzeiten Pfarrer Schelle:
nach telefonischer Terminvereinbarung
Montags: 	nur in dringenden seelsorglichen Angelegenheiten
Pfarrer:	 Samuel Schelle
Telefon:	 07573/5304 oder in dringenden Fällen 0151/20203374
E-Mail:	 Samuel.Schelle@kbz.ekiba.de

Telefonseelsorge:
(kostenlos, rund um die Uhr) 0800 111 0 111
Internet-Seelsorge: 	www.kummernetz.de
E-Mail: 				    beratung@telefonseelsorge.de

Wochenspruch:
Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören.
� Psalm 91,15

Unsere Vereine berichten

CDU Gemeindeverband 
Schwenningen 

 

Nominierungsversammlung zur Aufstellung der  
Bewerberinnen und Bewerber im Kreistagswahl-
kreis VI Meßkirch-Stetten a.k.M. für die  
Kreistagswahl am 9. Juni 2024
Die Nominierungsversammlung zur Aufstellung der Bewerbe-
rinnen und Bewerber im Kreistagswahlkreis VI Meßkirch-Stetten 
a.k.M. für die Kreistagswahl am 9. Juni 2024 findet am Mittwoch, 
21. Februar 2024 um 19:30 Uhr im Burghof (dem früheren 
Gasthaus „Zur Burg“) Zimmernstraße 22, in 88637 Leibertingen 
statt. Der CDU Gemeindeverband Schwenningen nimmt mit  
seinen Mitgliedern an dieser Veranstaltung teil.

Wir treffen uns zur gemeinsamen Abfahrt mit Privat-Pkw am  
21. Februar 2024 um 18:40 Uhr auf dem Parkplatz Heuberghalle.
Ich bitte um zahlreiche Teilnahme.

Wilfried Koch, Vorsitzender

 
Freiwillige Feuerwehr Schwenningen

Feuerwehrprobe
Am Donnerstag, dem 15. Februar 2024, 20:00 Uhr, findet eine 
Feuerwehrprobe für die Einsatzabteilung statt.

Ich bitte um pünktliches und vollzähliges Erscheinen.

Christine Siber, Schriftführerin
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Generalversammlung 2024
Hallo MSCler,
am Samstag, dem 02. März 2024, findet unsere diesjährige  
Generalversammlung im Weinhaus Siber statt.
Beginn ist auf 20:00 Uhr geplant.
Formhalber schon einmal vorab unsere
Tagesordnung:
1. 	 Begrüßung
2. 	 Berichte
	 2.1 	Bericht des Schriftführers
	 2.2 	Bericht des Kassierers
	 2.3 	Bericht der Kassenprüfer
3. 	 Entlastung der Vorstandschaft
4. 	 Wahlen
5. 	 Wünsche und Sonstiges

Alle aktiven und passiven Mitglieder, sowie Ehrenmitglieder, 
Freunde und Gönner sind recht herzlich eingeladen! Die Vor-
standschaft würde sich, wie immer, über eine rege Teilnahme 
sehr freuen!
Frank Eisemann, Schriftführer

Schwäbischer Albverein
 

Einladung zur Generalversammlung  
am 24. Februar 2024
Die Ortsgruppe Schwenningen lädt am Samstag, dem 24.02.2024 
um 19:30 Uhr ins Weinhaus Siber zu ihrer diesjährigen General-
versammlung ein. Hierzu sind alle Mitglieder, Wanderfreunde,  
Vereinsvorstände und Interessierte herzlich eingeladen.
Tagesordnung:
1. 	 Begrüßung
2. 	 Totenehrung
3. 	 Jahresberichte
4. 	 Diskussion zu den Berichten
5. 	 Entlastung
6. 	 Ehrungen
7. 	 Jahresvorschau / Wanderplan 2024
8. 	 Verschiedenes, Wünsche und Anträge
Wünsche bzw. Anträge sind spätestens 1 Woche vor dem  
Versammlungstermin beim Vertrauensmann einzureichen.

Die Vorstandschaft freut sich über einen guten Besuch der  
Generalversammlung.

Wissenswertes/Aktuelles

Veranstaltungen des 
Naturpark Obere Donau

 

Veranstaltungen Haus der Natur
Gutenstein. Winterschnittkurs für Obsthochstämme kompakt.

Freitag, 23. Februar 2024, 9 Uhr bis 12 Uhr 
(Anmeldung bis 16.02.2024)

Wer junge Obstbäume schneidet, spart sich später viel Arbeit. 
Wird die Krone des Obstbaumes gut herangezogen, ist dies die 
beste Voraussetzung für Stabilität und hohe Erträge. Bei diesem 
Kurs wird praktisch demonstriert und unter Anleitung selbst aus-
probiert, wie man dabei zu Werke geht. Falls vorhanden, bitte 
Scheren und Astsägen mitbringen.

Treffpunkt:	 Gutenstein
Leitung: 		  Markus Ellinger
Gebühr: 		  20,- €
Anmeldung bis 16. Februar 2024 beim Haus der Natur, 
Tel. 07466/9280-0, info@nazoberedonau.de.

Veranstaltungen im Umland

Seminar Akademie Innovationscampus Sigmaringen
Künstliche Intelligenz im Marketing
KI - Künstliche Intelligenz - ist derzeit in aller Munde und findet 
bereits in vielen Bereichen Anwendung. Die Ziele beim Einsatz 
von KI-Programmen und Tools liegen vor allem in einer höheren 
Effizienz der Marketingautomatisierung und der digitalen Trans-
formation. Für viele kleine und mittelständische Unternehmen 
stellt sich jedoch die Frage, welchen Stand die aktuelle KI-Ent-
wicklung tatsächlich hat, welche konkreten Möglichkeiten sich 
für Unternehmen im Marketing ergeben und welche Vor- sowie 
Nachteile zu beachten sind. Besonders im Marketing eröffnen 
sich zwar große Potenziale, jedoch existieren auch Stolpersteine 
und Missverständnisse.
Das Seminar ist aufgeteilt in 2 Themenblöcke:
Teil 1: Die Nutzung von Tools zur Erstellung und „intelligenten“ 
Bereitstellung von Inhalten:
Hier gehört beispielsweise die Generierung von Texten und Bild-
material in jeglicher Form dazu. Tools, die im Seminar vorgestellt 
werden, sind beispielsweise ChatGPT, OpenAI Playground, Write-
sonic oder DeepAI. Ein weiterer Inhalt des Seminars ist an dieser 
Stelle die Nutzung von KI-Inhalten im Rahmen von Kommunikati-
onskanälen (bspw. Kundenchat, etc.).

Teil 2: Die Auswertung und Analyse von Marketingdaten:
Hier werden die Möglichkeiten zur Auswertung bzw. der Analy-
se von Kundendaten, Kaufprofilen, etc. vorgestellt. Es geht bei-
spielsweise darum, konkrete Produkt- / Dienstleistungsempfeh-
lungen mit Hilfe der ausgewerteten Kundendaten zu generieren 
und Kundendaten im Allgemeinen effektiver nutzen zu können, 
Automatismen zu integrieren und die dafür notwendigen inter-
nen Ressourcen im Unternehmen zu reduzieren. Beispiele für 
Tools sind u.a. GetResponse oder Zapier.
Dozent des Seminars ist Jörg Meyer. Er ist Inhaber der Online-
Marketing & Webagentur macobus in Sigmaringen und seit über 
15 Jahren im Online-Marketing tätig.
Termin:				    Donnerstag, 14.03.2024, 
						      16:30 Uhr bis 18:00 Uhr
Veranstaltungsort:	 Innovationscampus Sigmaringen, 
						      Marie-Curie-Str. 20
Preis:					     60,00 Euro, zzgl. MwSt.
Mehr Informationen und Anmeldung: 
www.innovationscampus-sigmaringen.de

 

       8€/ Tisch, 2€ Stellplatz pro mitgebrachten Ständer,                      
3€pro geliehenen Hallenständer 

Anmeldung für Tischbörse: 
3€pro geliehenen Hallenständer
Tischbörse: tiboe.kleinbisgross@gmail.comtiboe.kleinbisgross@gmail.com tiboe.kleinbisgross@gmail.com Anmeldung Anmeldung aAnmeldung ab b b sb sofortofort! tiboe.kleinbisgross@gmail.comtiboe.kleinbisgross@gmail.comtiboe.kleinbisgross@gmail.com

Anmeldung für Teppichflohmarkt: Teppichflohmarkt: Teppichflohmarkt: die-hombies@homburgschule-neuhauesen-ob-hombies@homburgschuleAnmeldung 
eck.de
Anmeldung Teppichflohmarkt: Teppichflohmarkt: hombies@homburgschuleAnmeldung 
eck.deeck.de Teppichflohmarkt für Kinder keine Gebühren!! Anmeldung ab sofort möglich! 

Mit Teppichflohmarkt für Kinder Mit Teppichflohmarkt für Kinder

In der Homburghalle in Neuhausen burghalle in Neuhausen 
ob Eck von 10-12 Uhr

burghalle in Neuhausen burghalle in Neuhausen 
12 Uhr12 Uhr 

Kaufen & Verkaufen
für Schwangere mit Mutterpass ab 9999999999:::::::33333333333300000000000UUUUUUUUhhhhhhrrrrr 

1,80m 

0,
80

m
 

Infos: kindertischboerse.jimdo.com 

Ende des redaktionellen Teils


